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Amt der Burgenländischen Landesregierung 

Zahl: 2025-001.121-1/1 
OE: A1-HPM-RPR 

157. Öffentliche Stellenausschreibung „Amtsarzt/Amtsärztin“  
Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See 

Amtsarzt*ärztin an der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See  

Neusiedl am See - Teilzeit (10 Wochenstunden) 

Neben den Krankenanstalten und dem niedergelassenen Bereich bildet der Öffentliche Gesundheitsdienst 

die „dritte Säule“ des österreichischen Gesundheitswesens. Dieser umfasst unter anderem die Gesundheits-

förderung und Krankheitsvermeidung, die Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung, die Aufsicht und 

Qualitätssicherung im Gesundheitswesen, den Infektionsschutz durch Impfaktionen und vieles mehr. 

Neben langfristigen Beschäftigungs- und Karriereperspektiven sowie einer sehr guten Vereinbarkeit von  

Familie und Beruf genießen Sie als Amtsarzt*ärztin beim Land Burgenland planbare Dienstzeiten mit flexibler 

Zeiteinteilung ohne dabei Nacht- und Wochenenddienste übernehmen zu müssen, zahlreiche Aus- und  

Fortbildungsmöglichkeiten sowie weitere attraktive Zusatzleistungen. Wollen auch Sie unter stabilen und  

krisensicheren Rahmenbedingungen einen wesentlichen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit im Burgenland 

leisten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Ihre Aufgaben 

• In dieser Position führen Sie Untersuchungen sowie medizinische Begutachtungen im Rahmen des  

Öffentlichen Gesundheitsdienstes durch und arbeiten in einem multiprofessionellen Team. 

• Dabei führen Sie Führerscheinuntersuchungen durch, übernehmen fachliche Angelegenheiten des  

Epidemiegesetzes (Entscheidungen im Zusammenhang mit anzeige- und meldepflichtigen Krankheiten 

wie bspw. Lebensmittelvergiftungen, Hepatitis, Legionellen, Masern, SARS, Affenpocken, u.a.) und 

nehmen Eintragungen in das EMS vor. 
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• Die Überwachung Tuberkulosekranker, die Anordnung von Umgebungsuntersuchungen sowie Reihen-

untersuchungen gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben.  

• Zudem ordnen Sie sanitätspolizeiliche Obduktionen gem. Leichen- und Bestattungswesengesetz an. 

• Im Rahmen des Unterbringungsgesetzes führen Sie Untersuchungen durch und stellen Bescheini-

gungen aus. 

• Die fachlichen Angelegenheiten des Suchtmittelgesetzes wie die Vidierung von Suchtgiftdauervor-

schreibungen und die Eintragungen in die Suchtmittel-Datenevidenz fallen ebenso in Ihren Tätigkeits-

bereich. 

• Darüber hinaus sind Sie fachliche*r Sachverständige*r (sanitäre Aufsicht) für Krankenanstalten  

(Ambulatorien), Kuranstalten, Altenwohn- und Pflegeheimen, Sozialeinrichtungen, Apotheken, 

Schwimmbädern etc.  

• Weiters erstellen Sie medizinische Gutachten in Behördenverfahren und sind bereit im Anlassfall die 

tageweise Vertretung für Amtsärzte*ärztinnen der anderen Bezirkshauptmannschaften sowie Rufbe-

reitschaften zu übernehmen. 

Ihre Kompetenzen: Das bringen Sie mit  

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum*zur Arzt*Ärztin für Allgemeinmedizin  

(ius practicandi) oder zum*zur Facharzt*ärztin. 

• Vorzugsweise haben Sie bereits Berufserfahrung gesammelt und/oder den Physikatskurs bzw. den 

Master of Public Health erfolgreich abgeschlossen. Bei Nichtvorliegen der Physikatsprüfung sind Sie 

bereit, diese innerhalb von fünf Jahren ab Dienstantritt abzulegen. 

• Ebenfalls von Vorteil ist eine abgeschlossene arbeitsmedizinische Ausbildung sowie Aus- und Weiter-

bildungen im Hygienebereich. 

• Sie besitzen den Führerschein der Klasse B und sind mobil (Leistung von Außendiensten und fallweise 

Vertretungen auf anderen Bezirkshauptmannschaften). 

• Sie sind nicht nur ein Organisationstalent, sondern auch eine kommunikative, teamfähige und  

belastbare Persönlichkeit. 

Ihre Vorteile: Das bieten wir Ihnen 

• vielseitiger Aufgabenbereich mit hohem gesellschaftlichem Mehrwert 

• Möglichkeit einer ärztlichen Nebenbeschäftigung (zB Führen einer Wahl- oder Kassenordination),  

sofern dienstliche Interessen dadurch nicht beeinträchtigt werden 

• flexible Arbeitszeitmodelle mit geregelten Dienstzeiten, keine Nacht- und Wochenenddienste 

• sehr gute Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben 

• stabiler sowie krisensicherer Arbeitsplatz 

• langfristige Beschäftigungs- und Karriereperspektiven 

• individuelle Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an der Akademie Burgenland oder externen 

Instituten.  

Das Monatsgehalt beträgt zwischen EUR 8.280 und EUR 8.797,50 brutto bei Vollbeschäftigung  

(40 Wochenstunden) und wird individuell aufgrund Ihrer anrechenbaren facheinschlägigen Vordienstzeiten 

festgelegt. 

Bewerbungsfrist 

Wollen auch Sie unter stabilen und krisensicheren Rahmenbedingungen einen wesentlichen Beitrag zur  

öffentlichen Gesundheit im Burgenland leisten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens  

18. Juli 2025 online über https://www.burgenland.at/stellenanzeigen/. Nach Ende der Bewerbungsfrist prüfen 

wir alle Unterlagen und melden uns so rasch als möglich. Unvollständige bzw. verspätet eingelangte  

Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden. 

https://www.burgenland.at/stellenanzeigen
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Weitere Informationen 

Als Bewerber*in müssen Sie die Voraussetzungen gem. § 4 Landesbedienstetengesetz 2020 erfüllen. Diese 

Planstelle wird im Sinne der §§ 1 und 2 des Objektivierungsgesetzes, LGBl. Nr. 56/1988, in der geltenden  

Fassung, ausgeschrieben. Aufnahmen in den Burgenländischen Landesdienst erfolgen in ein Vertragsbediens-

tetenverhältnis. 

Die Burgenländische Landesverwaltung: kompetent, effizient, bürgernah 

Gemeinsam mit unseren rund 2800 Mitarbeiter*innen an ca. 60 Standorten im Burgenland gestalten wir 

täglich die Zukunft des Burgenlandes als sicheren Wirtschaftsstandort mit höchster Lebensqualität. Für unsere 

moderne Landesverwaltung suchen wir engagierte Menschen, die offen für Digitalisierung, E-Government und 

KI sind und mit ihren Ideen aktiv zur digitalen Transformation beitragen wollen. Werden Sie Teil unseres Teams 

und helfen Sie uns, das Burgenland weiterhin erfolgreich und lebenswert zu gestalten. 

Für die Landesregierung: 
Mag.a Pauschenwein 

Zahl: 2025-001.121-2/1 
OE: A1-HPM-RPR 

158. Öffentliche Stellenausschreibung „Amtsarzt/Amtsärztin“  
Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung 

Amtsarzt*ärztin an der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung 

Eisenstadt - Teilzeit (17 Wochenstunden) 

Neben den Krankenanstalten und dem niedergelassenen Bereich bildet der Öffentliche Gesundheitsdienst 

die „dritte Säule“ des österreichischen Gesundheitswesens. Dieser umfasst unter anderem die Gesundheits-

förderung und Krankheitsvermeidung, die Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung, die Aufsicht und 

Qualitätssicherung im Gesundheitswesen, den Infektionsschutz durch Impfaktionen und vieles mehr. 

Neben langfristigen Beschäftigungs- und Karriereperspektiven sowie einer sehr guten Vereinbarkeit von  

Familie und Beruf genießen Sie als Amtsarzt*ärztin beim Land Burgenland planbare Dienstzeiten mit flexibler 

Zeiteinteilung ohne dabei Nacht- und Wochenenddienste übernehmen zu müssen, zahlreiche Aus- und Fort-

bildungsmöglichkeiten sowie weitere attraktive Zusatzleistungen. Wollen auch Sie unter stabilen und  

krisensicheren Rahmenbedingungen einen wesentlichen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit im Burgenland 

leisten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Ihre Aufgaben 

• In dieser Position führen Sie Untersuchungen sowie medizinische Begutachtungen im Rahmen des  

Öffentlichen Gesundheitsdienstes durch und arbeiten in einem multiprofessionellen Team. 

• Dabei führen Sie Führerscheinuntersuchungen durch, übernehmen fachliche Angelegenheiten des  

Epidemiegesetzes (Entscheidungen im Zusammenhang mit anzeige- und meldepflichtigen Krankheiten 

wie bspw. Lebensmittelvergiftungen, Hepatitis, Legionellen, Masern, SARS, Affenpocken, u.a.) und 

nehmen Eintragungen in das EMS vor. 

• Die Überwachung Tuberkulosekranker, die Anordnung von Umgebungsuntersuchungen sowie Reihen-

untersuchungen gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben.  

• Zudem ordnen Sie sanitätspolizeiliche Obduktionen gem. Leichen- und Bestattungswesengesetz an. 
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• Im Rahmen des Unterbringungsgesetzes führen Sie Untersuchungen durch und stellen Bescheini- 

gungen aus. 

• Die fachlichen Angelegenheiten des Suchtmittelgesetzes wie die Vidierung von Suchtgiftdauervor-

schreibungen und die Eintragungen in die Suchtmittel-Datenevidenz fallen ebenso in Ihren Tätigkeits-

bereich. 

• Darüber hinaus sind Sie fachliche*r Sachverständige*r (sanitäre Aufsicht) für Krankenanstalten  

(Ambulatorien), Kuranstalten, Altenwohn- und Pflegeheimen, Sozialeinrichtungen, Apotheken, 

Schwimmbädern etc.  

• Weiters erstellen Sie medizinische Gutachten in Behördenverfahren und sind bereit im Anlassfall die 

tageweise Vertretung für Amtsärzte*ärztinnen der anderen Bezirkshauptmannschaften sowie  

Rufbereitschaften zu übernehmen. 

Ihre Kompetenzen: Das bringen Sie mit  

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum*zur Arzt*Ärztin für Allgemeinmedizin  

(ius practicandi) oder zum*zur Facharzt*ärztin. 

• Vorzugsweise haben Sie bereits Berufserfahrung gesammelt und/oder den Physikatskurs bzw. den 

Master of Public Health erfolgreich abgeschlossen. Bei Nichtvorliegen der Physikatsprüfung sind Sie 

bereit, diese innerhalb von fünf Jahren ab Dienstantritt abzulegen. 

• Ebenfalls von Vorteil ist eine abgeschlossene arbeitsmedizinische Ausbildung sowie Aus- und Weiter-

bildungen im Hygienebereich. 

• Sie besitzen den Führerschein der Klasse B und sind mobil (Leistung von Außendiensten und fallweise 

Vertretungen auf anderen Bezirkshauptmannschaften). 

• Sie sind nicht nur ein Organisationstalent, sondern auch eine kommunikative, teamfähige und  

belastbare Persönlichkeit. 

Ihre Vorteile: Das bieten wir Ihnen 

• vielseitiger Aufgabenbereich mit hohem gesellschaftlichem Mehrwert 

• Möglichkeit einer ärztlichen Nebenbeschäftigung (zB Führen einer Wahl- oder Kassenordination),  

sofern dienstliche Interessen dadurch nicht beeinträchtigt werden 

• flexible Arbeitszeitmodelle mit geregelten Dienstzeiten, keine Nacht- und Wochenenddienste 

• sehr gute Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben 

• stabiler sowie krisensicherer Arbeitsplatz 

• langfristige Beschäftigungs- und Karriereperspektiven 

• individuelle Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an der Akademie Burgenland oder externen 

Instituten.  

Das Monatsgehalt beträgt zwischen EUR 8.280 und EUR 8.797,50 brutto bei Vollbeschäftigung  

(40 Wochenstunden) und wird individuell aufgrund Ihrer anrechenbaren facheinschlägigen Vordienstzeiten 

festgelegt. 

Bewerbungsfrist 

Wollen auch Sie unter stabilen und krisensicheren Rahmenbedingungen einen wesentlichen Beitrag zur  

öffentlichen Gesundheit im Burgenland leisten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens  

18. Juli 2025 online über https://www.burgenland.at/stellenanzeigen/. Nach Ende der Bewerbungsfrist prüfen 

wir alle Unterlagen und melden uns so rasch als möglich. Unvollständige bzw. verspätet eingelangte  

Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden. 
  

https://www.burgenland.at/stellenanzeigen
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Weitere Informationen 

Als Bewerber*in müssen Sie die Voraussetzungen gem. § 4 Landesbedienstetengesetz 2020 erfüllen. Diese 

Planstelle wird im Sinne der §§ 1 und 2 des Objektivierungsgesetzes, LGBl. Nr. 56/1988, in der geltenden  

Fassung, ausgeschrieben. Aufnahmen in den Burgenländischen Landesdienst erfolgen in ein Vertragsbediens-

tetenverhältnis. 

Die Burgenländische Landesverwaltung: kompetent, effizient, bürgernah 

Gemeinsam mit unseren rund 2800 Mitarbeiter*innen an ca. 60 Standorten im Burgenland gestalten wir 

täglich die Zukunft des Burgenlandes als sicheren Wirtschaftsstandort mit höchster Lebensqualität. Für unsere 

moderne Landesverwaltung suchen wir engagierte Menschen, die offen für Digitalisierung, E-Government und 

KI sind und mit ihren Ideen aktiv zur digitalen Transformation beitragen wollen. Werden Sie Teil unseres Teams 

und helfen Sie uns, das Burgenland weiterhin erfolgreich und lebenswert zu gestalten. 

Für die Landesregierung: 
Mag.a Pauschenwein 

159. Stellenausschreibung von Dienstposten für Richter (m/w/d) 
des Landesverwaltungsgerichtes Burgenland 

Gemäß § 21 Abs. 4 des Burgenländischen Landesverwaltungsgerichtsgesetzes, LGBl. Nr. 44/2013, in der  

geltenden Fassung, (in der Folge: Bgld. LVwGG), in Verbindung mit § 2 des Objektivierungsgesetzes,  

LGBl. Nr. 56/1988, in der geltenden Fassung, werden zwei Planstellen für sonstige Mitglieder des Landes- 

verwaltungsgerichtes Burgenland mit Dienstort Eisenstadt zur Besetzung ausgeschrieben. Die sonstigen Mit-

glieder des Landesverwaltungsgerichtes werden von der Landesregierung unbefristet zu Landesverwaltungs-

richterinnen bzw. -richtern ernannt. Durch die Ernennung wird ein definitiv öffentlich-rechtliches Dienstver-

hältnis zum Land begründet, wenn ein solches noch nicht besteht (§ 21 Abs. 1 Bgld. LVwGG). 

Sie erfüllen als Einzelmitglied wie auch als Mitglied eines Senates - unter anderem - folgende Aufgaben:  

a) Erkennen über Beschwerden  

• gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit  

• gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt wegen 

Rechtswidrigkeit  

• wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch eine Verwaltungsbehörde.  

Sonstige durch Bundes- oder Landesgesetz vorgesehene Zuständigkeiten, wie beispielsweise  

Entscheidung über  

• Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens einer Verwaltungsbehörde in Vollziehung 

der Gesetze oder  

• Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens eines Auftraggebers in den Angelegen-

heiten des öffentlichen Auftragswesens oder  

• Streitigkeiten in dienstrechtlichen Angelegenheiten der öffentlich Bediensteten oder 

• Beschwerden, Streitigkeiten oder Anträge in sonstigen Angelegenheiten. 

b) Mitwirkung an den der Vollversammlung des Verwaltungsgerichtes Burgenland übertragenen  

Aufgaben. 
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Anstellungserfordernisse:  

1. Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft,  
2. Vollendung eines Studiums des österreichischen Rechts nach § 2a des Richter- und Staatsanwalt-

schaftsdienstgesetzes, BGBl. Nr. 305/1961, in der Fassung BGBl. I Nr. 102/2018,  
3. mindestens fünfjährige juristische Berufserfahrung,  
4. persönliche und fachliche Eignung für die mit der Ausübung der Tätigkeit einer Richterin oder eines 

Richters des Landesverwaltungsgerichtes verbundenen Aufgaben.  

Das Monatsentgelt beträgt mindestens € 5.684,90 brutto. Dieses Entgelt kann sich auf Basis der gesetzlichen 

Vorschriften durch anrechenbare Vordienstzeiten erhöhen.  

Bewerbungsgesuche sind innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung dieser Ausschreibung im  

Landesamtsblatt schriftlich beim Landesverwaltungsgericht Burgenland, 7000 Eisenstadt, Europaplatz 1,  

Eingang Waschstattgasse (E-Mail: verwaltungsgericht@lvwg-bgld.gv.at), einzubringen. Der Lauf dieser Frist  

beginnt mit dem Tag, der der Herausgabe und Versendung des die Ausschreibung enthaltenden Landesamts-

blattes für das Burgenland folgt. Verspätet einlangende Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 

Maßgebend ist das Datum des Einlangens bei der genannten Stelle. 

Bewerbungsgesuche haben einen Lebenslauf, die notwendigen Unterlagen in Kopie sowie die Gründe  

zu enthalten, die die Bewerberin oder den Bewerber für die Ausübung der ausgeschriebenen Funktion als  

geeignet erscheinen lassen.  

Der Präsident des Landesverwaltungsgerichtes Burgenland: 
Dr. Giefing 

Zahl: 2024-004.804-2/9 
OE: A2-HLP-ROR 

160. Genehmigung der 19. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Deutschkreutz 

Die Genehmigung der Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Deutschkreutz vom  

28. März 2023, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (19. Änderung), gilt mit 13. Juni 2025 

gemäß § 43 Abs. 4 in Verbindung mit § 42a Abs. 2 Burgenländisches Raumplanungsgesetz 2019, 

LGBl. Nr. 49/2019, in der geltenden Fassung, von der Burgenländischen Landesregierung als erteilt. 

Im Rahmen der 19. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Deutschkreutz  

erfolgen in der KG Deutschkreutz Umwidmungen in „Aufschließungsgebiet - Wohngebiet“, „Grünfläche - Nicht-

landwirtschaftliche Bauten zur Grünlandnutzung“, „Bauland - Gemischtes Baugebiet“, „Verkehrsfläche der  

Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“, „Bauland - Wohngebiet“, „Bauland - Geschäftsgebiet“ und  

„Grünfläche - Anlagen zur Erzeugung von Erneuerbarer Energie“. 

In der KG Girm wird eine Umwidmung in „Bauland - Dorfgebiet“ vorgenommen. 

Für die Landesregierung:  
Mag. Zinggl, LL.M. 

mailto:verwaltungsgericht@lvwg-bgld.gv.at
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Zahl: 2025-007.774-4/3 

161. Verlust der Burgenländischen Jagdkarte von Herrn Maurer Reiner 

Die von der Bezirkshauptmannschaft Oberwart am 6. Juli 2018, für Herrn Maurer Reiner, ausgestellte  

Burgenländische Jagdkarte, Ausstellungszahl: IX/Ja-73-2018 ist in Verlust geraten. Die oben angeführte  

Urkunde wurde mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Oberwart vom 11. Juni 2025, Zahl: 2025-007.774-4/2, 

für ungültig erklärt. 

Der Bezirkshauptmann: 
Mag. Bubik 

162. Stellenausschreibung „Geschäftsführer:in“  
der Joseph Haydn Privathochschule GmbH (w/m/d) 

Die Joseph Haydn Privathochschule (vormals das Joseph Haydn Konservatorium im Jahre 1971 gegründet) 

wurde 2023 gegründet und nach einer erfolgreichen Akkreditierung in eine Privathochschule überführt. Sie ist 

eine 100 %-ige Tochter der Landesholding Burgenland GmbH. 

Die Privathochschule soll einerseits musikalische Kompetenzen an die nächste Generation vermitteln, laut 

dem Strategiepapier „Haydn 2032“ des Landes Burgenland die Ausbildung der landeseigenen Festspiel- 

musiker:innen garantieren und andererseits soll diese auch ein internationales Zentrum der Haydnforschung 

werden. 

Mit Dienstort in Eisenstadt wird gemäß § 2 Stellenbesetzungsgesetzes, BGBl I Nr. 26/1998, die folgende Funk-

tion öffentlich ausgeschrieben:  

Geschäftsführer:in der Joseph Haydn Privathochschule GmbH (w/m/d) 

Hauptaufgaben: 

• operative Leitung und die Besorgung der laufenden Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen  

sowie die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung nach außen 

• strategische und operative Weiterentwicklung des Unternehmens  

• Erstellung eines Jahreswirtschaftsplanes, bestehend aus einem detaillierten Finanz-, Personal, Investi-

tions- und Maßnahmenplanes für jedes Geschäftsjahr und dessen Einhaltung 

• Pflege und Aufbau internationaler Kontakte und Kooperationen 

• permanente Kontaktpflege mit öffentlichen Stellen, Bildungseinrichtungen und Stakeholdern 

• Mitwirkung in verschiedenen Gremien und Institutionen  

• Personal- und Organisationsführung 

• Öffentlichkeitsarbeit und PR-Management 

• Begleitung und Umsetzung von Reform- und Strukturmaßnahmen im Bereich Musik bzw. Musikpäda-

gogik gemäß dem Regierungsprogramm 2025-2030 

Fachliche und persönliche Anforderungen: 

• betriebswirtschaftliche Ausbildung (Universität, Fachhochschule oder eine vergleichbare Ausbildung) 

• eingehende Kenntnisse der österreichischen (insbesondere burgenländischen) Behörden und  

Verwaltungsstruktur sowie Erfahrung im Umgang und in Verhandlungen mit öffentlichen und privaten 

Institutionen 
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• gute Vernetzung mit den regionalen Institutionen und Medien 

• mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren leitenden Tätigkeit 

• selbstständig agierende Persönlichkeit mit ausgeprägten Führungskompetenzen und Erfahrung in 

strategischer Kommunikation 

• Verhandlungsgeschick sowie Entscheidungsfreudigkeit 

• lösungs- und umsetzungsorientiertes Denken und Handeln 

• ausgeprägte Sozialkompetenz, hohes Engagement und hohe persönliche Integrität 

Kontakt und Bewerbung: 

Wenn Sie die genannten Voraussetzungen mitbringen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige 

Bewerbung samt Lebenslauf, Foto, Motivationsschreiben und allfälliger Dokumente. Sie können Ihre Unterlagen 

innerhalb eines Monats, gerechnet ab dem Tag der Veröffentlichung der Ausschreibung, über die Jobbörse 

der Landesholding Unternehmensgruppe einreichen oder scannen Sie dazu einfach den QR-Code: 

Die Bewerbungsunterlagen werden vertraulich behandelt. Verspätet eingelangte Bewerbungen können 

nicht berücksichtigt werden. Die Kosten für die Bewerbung hat der:die Bewerber:in zu tragen. 

Landesamtsblatt für das Burgenland 
Herausgeber: Amt der Burgenländischen Landesregierung - Erscheinungsort: 7000 Eisenstadt 
Einschalttexte sind an das Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesamtsdirektion Stabsstelle Präsidium in 7000  
Eisenstadt, Europaplatz 1, Tel. 02682/600, E-Mail: post.amtsblatt@bgld.gv.at; Hr. Harald Zinkl, Durchwahl 2898, Fax: 02682/600-
2700, einzusenden. Einschaltungen erfolgen entsprechend dem Burgenländischen Verlautbarungsgesetz, LGBl. Nr. 65/2014 und 
kosten € 0,43 per Millimeterzeile der Einschaltungsfläche. Annahmeschluss für Einschaltungen: jeweils Montag, 14 Uhr; fällt der 
Montag auf einen Feiertag: Dienstag, 10 Uhr; spätere Einsendungen werden in der nächsten Ausgabe verlautbart. Inserate: ganz-
seitig € 379,-, halbseitig € 188,-, viertelseitig € 94,- und eine Achtelseite € 47,-. Hersteller: Amt der Burgenländischen Landes-
regierung, A-7000 Eisenstadt, Europaplatz 1. Das Amt der Burgenländischen Landesregierung übernimmt keinerlei Haftung für 
die Identität von Inserenten, die Richtigkeit, und den Inhalt von Inseraten sowie für Satz- und Druckfehler. 
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